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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
147 Übungen der Bundeswehr 

Die Bundeswehr führt am 25.08.2016 im Raum Konstein eine 
Übung durch.  

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind 
über die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum In-
golstadt, Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und 
die Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen 
für die Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen. 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu 
beachten. 
 
 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt 

 
148 Verkaufsoffener Sonntag 

V e r o r d n u n g 

zur Änderung der Verordnung der Stadt Eichstätt über das Offen-
halten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus Anlass von 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen vom 02.08.2016 

Aufgrund § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss 
(LadSchlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.06.2003 
(BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch Artikel 430 der Verordnung 
vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), in Verb. mit § 11 der Verordnung 
über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen (Delega-
tions-verordnung – DelV) vom 28.01.2014 (GVBl 2014 S. 22), zuletzt 
geändert durch § 2 der Verordnung vom 13.10.2015 (GVBl S. 384), 
erlässt die Stadt Eichstätt folgende Verordnung 

 

§ 1 

Änderung der Verordnung 

Die Verordnung der Stadt Eichstätt über das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus Anlass von Märkten, Messen 
oder ähnlichen Veranstaltungen vom 18.04.1990,  zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 29.01.2016, wird wie folgt geändert: 

 

§ 2 

Freigegebene Sonn- und Feiertage 

 

Sonntag, 2. Oktober 2016, anlässlich des „Kirchweihmarktes“ 

Sonntag, 27. November 2016, anlässlich des „Adventsmarktes“ 

 

§ 2 

In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 

 

Eichstätt, 02.08.2016 

Andreas S te p p b e r g e r, Oberbürgermeister 
 
 
 
149 Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Eyb’schen 

Heilig-Geist-Spital-Stiftung Eichstätt für das Haushalts-
jahr 2016 und öffentliche Auflegung des Haushaltsplanes 
2016 

Aufgrund Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern (GO) in Verbindung mit Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes 
(BayStG) erlässt die Eyb'sche Heilig-Geist-Spital-Stiftung Eichstätt 
folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2016 wird hiermit  

festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt in den 

Einnahmen und Ausgaben mit  495.100,00 € 

 

und im Vermögenshaushalt in den  

Einnahmen und Ausgaben mit  159.000,00 € 

 

ab. 

 

Der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügte Wirtschaftsplan des 
Altenheim-betriebs für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 

 

im Erfolgsplan in den Erträgen mit  4.780.600,00 € 

und in den Aufwendungen mit  4.873.500,00 € 

 

und 

im Vermögensplan in den  

Einnahmen und Ausgaben mit  469.600,00 € 

 

A M T S B L A T T  



Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt Nr. 31 vom 05. August 2016 Seite:  2 

ab. 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans des 
Altenheimbetriebs werden nicht aufgenommen. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Alten-
heimbetriebs werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Wirtschaftsplan des Altenheimbetriebs werden nicht beansprucht. 

 

§ 5 

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 

 

II. 

Das Landratsamt Eichstätt hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Ge-
nehmigung zur Haushaltssatzung mit Schreiben vom 02.08.2016, Az 
35/9410 St_eyb2016.doc, erteilt. 

 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 20 
Abs. 3 BayStG    i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO für die Dauer ihrer Gül-
tigkeit bei der Stadt Eichstätt, Marktplatz 11,  Zimmer Nr. 104, wäh-
rend der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. 

 

 

Eichstätt, den 04.08.2016 

gez. Andreas S t e p p b e r g e r, Oberbürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 
Zweckverband Wasserversorgung Altmühltal 

150 Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage 
bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

I. 

Auf Grund der §§ 10 und 21 der Verbandssatzung und der Art. 34 
Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
hat der Zweckverband am 19.07.2016 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2016 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1, 
Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 GO be-
kanntgemacht wird: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde festgesetzt; 
er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  568.400 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  520.300 € 

ab. 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht aufgenommen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

Umlagen werden nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft. 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Tei-
le. 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 85072 
Eichstätt, Ostenstraße 31 a, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsicht auf. 

 

Walting, 04. August 2016 

gez. W a g n e r ,  stellv. Verbandsvorsitzender 
 
 
 


